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Übertragbare Krankheiten
Ergänzende Impfungen gegen Pneumokokken 
und Meningokokken der Gruppe C: Kostenübernahme
durch obligatorische Grundversicherung

müssen also nach den Modalitäten
des Schweizerischen Impfplans von
Ärzten allen Patienten empfohlen
werden.

ERGÄNZENDE IMPFUNGEN

Ergänzende Impfungen sind dem
Schweizerischen Impfplan im No-
vember 2005 hinzugefügt worden.
Sie richten sich an Menschen ohne
spezifische Risikofaktoren und ver-
sprechen einen grösseren Nutzen
für die individuelle als für die öffent-
liche Gesundheit. In der Schweiz
lassen sich daduch jedes Jahr ver-
hüten:
a) eine begrenzte Anzahl schwerer

Fälle übertragbarer Krankheiten;
b) eine hohe Anzahl von Fällen

übertragbarer Krankheiten, die
für Personen ohne identifizier-
bare Risikofaktoren keine Gefahr
schwerer Komplikationen oder
bleibender Schäden bergen;

c) Krankheiten mit gelegentlich
schwerem Verlauf, aber ohne 
alternative Prävention oder Be-
handlung mit nachgewiesener,
zumindest teilweiser Wirksam-
keit.

d) Krankheiten, für die unabhängig
vom Risiko begleitender Kompli-
kationen oder bleibender Schä-
den keine alternative Prävention
oder Behandlung vorliegt.

Da der Nutzen dieser Impfungen für
die öffentliche Gesundheit beschei-
dener ausfällt, ist es legitim, ihnen
nicht denselben Status wie Basis-
impfungen zuzusprechen. Insbeson-

Seit November 2005 unterscheiden
Eidgenössische Kommission für
Impffragen (EKIF) und Bundesamt
für Gesundheit (BAG) mehrere Ka-
tegorien einer Impfempfehlung [1].
Impfungen für Riskogruppen be-
treffen nur definierte Personengrup-
pen mit erhöhtem Expositions- bzw.
Übertragungsrisiko (Reisende, be-
ruflich oder in ihrer Freizeit Expo-
nierte, Personen aus dem Umfeld
von Patienten etc.) oder erhöh-
tem Komplikationsrisiko (kranke, ge-
schwächte oder immunsupprimierte
Personen, Frühgeborene, Schwan-
gere etc). Empfohlene Basisimp-
fungen hingegen (s. Tabelle) erlau-
ben in der Schweiz jedes Jahr eine
hohe Anzahl von Fällen übertrag-
barer Krankheiten zu verhüten, die
Langzeitschäden oder Tod mit sich

bringen können. Sie sorgen dafür,
dass schwere übertragbare Krank-
heiten auf niedrigem Stand verhar-
ren oder sogar völlig verschwin-
den, Krankheiten, die früher in der
Schweiz häufig vorkamen und je-
derzeit wieder aufflammen können,
wenn eine ausreichende Durchimp-
fung nicht aufrechterhalten wird.
Sie ermöglichen ferner eine Her-
denimmunität und schützen da-
durch Personen, die aus Gründen
des Alters (Föten, Neugeborene)
oder der Gesundheit (Schwangere,
Immunsupprimierte) nicht geimpft
werden können. Da Basisimpfun-
gen für individuelle Gesundheit wie
Wohl der Bevölkerung unverzicht-
bar sind, bilden sie Gegenstand ei-
nes Impfprogrammes, das auf eine
Mindestdurchimpfung abzielt. Sie

Ergänzende Impfungen ermöglichen
Eltern, ihren Kindern einen optimalen Schutz vor wohl-
definierten Risiken zu bieten, auch wenn diese Risiken
weniger hoch ausfallen als die, die durch Basisimpfun-
gen abgedeckt werden. Die ersten Impfungen dieser
Art, die sich gegen Pneumokokken und Meningokokken
der Gruppe C richten, sind in der Schweiz seit Ende
2005 empfohlen. Ihre Wirksamkeit und sichere Anwen-
dung hat zur Kostenübernahme durch die obligatorische
Grundversicherung geführt. Der zugrundeliegende Be-
schluss ist seit August 2006 in Kraft.

Tabelle
Empfohlene Basisimpfungen und ergänzende Impfungen für Kinder 2006 [4,11]

Basisimpfungen Ergänzende Impfungen

Alter Diphterie Polio Hib Hepatitis B Masern Varizellen Pneumokokken Meningokokken C
Tetanus Mumps
Pertussis Röteln

2 Monate DTPa IPV Hib * PCV7

4 Monate DTPa IPV Hib * PCV7

6 Monate DTPa IPV Hib *

12 Monate MMR PCV7

12–15 Monate MCV-C

15–24 Monate DTPa IPV Hib * MMR

4–7 Jahre DTPa IPV

11–15 Jahre dT HBV VZV MCV-C

* Obwohl die Hepatitis-B-Impfung der Säuglinge aus Public-Health-Sicht nicht prioritär ist, kann sie bereits in diesem Alter verabreicht
werden, wenn der Arzt dies als hilfreich erachtet.
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dere die Einführung eines solchen
Impfstoffes erfordert kein nationa-
les Impfprogramm oder Informa-
tionskampagnen, die notwendig wä-
ren, um eine festgelegte Durchimp-
fung zu erreichen.

Ergänzende Impfungen verleihen
jedoch optimalen individuellen Schutz
gegen wohldefinierte und womög-
lich folgenschwere Risiken. Sie
werden deshalb von EKIF und BAG
offiziell allen Kindern bzw. Eltern
empfohlen, die einen bestmögli-
chen Schutz als wichtig erachten.

ERGÄNZENDE IMPFUNGEN GEGEN
PNEUMOKOKKEN UND MENINGO-
KOKKEN DER GRUPPE C

Die Kategorie ergänzender Impfun-
gen enthält aktuell die Impfung von
Kleinkindern gegen Pneumokokken
[2] und die Impfung von Kleinkin-
dern und Jugendlichen gegen Me-
ningokokken der Gruppe C [3].

Pneumokokken verursachen in
der Schweiz jedes Jahr etwa 70
schwere Erkrankungen (Meningitis
oder Sepsis), 1600 Pneumonien und
25 bis 30 000 Mittelohrentzündun-
gen bei Kindern unter 5 Jahren. Ein
einziger 7-valenter konjugierter Impf-
stoff gegen Pneumokokken (Preve-
nar®) ist in der Schweiz derzeit zu-
gelassen. Er wird gut vertragen, ist
auch bei Kindern unter 2 Jahren
oder solchen mit Immunschwäche
immunogen, erzeugt ein immunolo-
gisches Gedächtnis und verringert
die Besiedlung des Nasopharynx
mit den im Impfstoff enthaltenen
Serotypen. Er weist ein günstiges
Kosten-Nutzenverhältnis auf und hat
sich in dieser Eigenschaft im Aus-
land bewährt. Er kann zeitgleich mit
den übrigen im Impfplan empfohle-
nen Basisimpfungen, jedoch an ei-
ner anderen Injektionsstelle verab-
reicht werden. Prevenar® deckte
2002 bis 2004 durchschnittlich 64%
der bei Kindern unter 2 Jahren 
isolierten Pneumokokkenserotypen
und 80% der Serogruppen ab. 
Die Wirksamkeit hinsichtlich der im
Impfstoff enthaltenen Serotypen
beträgt in derselben Altersgruppe
bei invasiven Erkrankungen etwa
95%, bei akuter Otitis media etwa
50%, bei Lobärpneumonie unbe-
kannter Ätiologie etwa 70% und bei
radiologisch bestätigter Pneumonie
20 bis 25%.

Seit Mai 2006 besteht die ergän-
zende Impfung gesunder Kinder ge-
gen Pneumokokken nurmehr aus
drei Dosen des heptavalenten Kon-
jugatimpfstoffes im Alter von 2, 4
und 12 Monaten [4]. Aktuelle Daten
hatten den Verzicht auf die vormals
im Alter von 6 Monaten empfoh-
lene Impfdosis möglich gemacht,
die jedoch bei Risikopatienten wei-
terhin notwendig bleibt [5–10].

Meningokokken der Gruppe C
sind zurzeit jährlich für etwa 
20 schwere invasive Erkrankungen
(Meningitis oder Sepsis) bei Kindern
zwischen 1 und 5 sowie Jugendli-
chen zwischen 15 und 19 Jahren
verantwortlich. Die Letalität der 
Erkrankung beträgt bei ersteren
8,8% und bei letzteren 10,6%. Drei 
monovalente konjugierte Impfstoffe
gegen Meningokokken C (MCV-C)
sind in der Schweiz zugelassen und
werden unter den folgenden Han-
delsnamen vertrieben: Menigitec®,
Menjugate® und NeisVac-C®. Sie
sind gut verträglich und auch bei
Kindern unter zwei Jahren immuno-
gen und wirksam. Sie erzeugen ein
immunologisches Gedächtnis, re-
duzieren die Besiedlung des Naso-
pharynx mit Meningokokken C und
können zeitgleich mit den übrigen
im Impfplan empfohlenen Routine-
impfungen, jedoch an einer anderen
Injektionsstelle verabreicht werden.
Die Wirksamkeit liegt bei 1- bis 
4-Jährigen zwischen 83 und 98%,
bei 11- bis 18-Jährigen bei 93 bis
96%. Für diese Impfung wurde im
Schweizer Kontext ebenfalls ein
günstiges Kosten-Nutzenverhältnis
festgestellt.

MODALITÄTEN DER DURCH-
FÜHRUNG ERGÄNZENDER 
IMPFUNGEN

Im Interesse eines erleichterten 
Zuganges von Kindern und Jugend-
lichen zu den ergänzenden Imp-
fungen gegen Pneumokokken und 
Meningokokken der Gruppe C 
– erwarten EKIF und BAG, dass

Ärzte alle dafür in Frage kommen-
den Patienten in offener und glei-
cher Weise über diese empfohle-
nen ergänzenden Impfungen in-
formieren. Diese Information mag
sich auf die Informationsblätter
(«fact-sheets») stützen, die zu
diesem Zweck vorbereitet wur-

den und gratis beim Bundes-
amt für Bauten und Logistik 
(verkauf.zivil@bbl.admin.ch) zu be-
ziehen sind.

– haben EKIF und BAG den Schwei-
zerischen Impfplan angepasst, um
die Verabreichung von Basisimp-
fungen und ergänzenden Impfun-
gen so zu ermöglichen, dass bei
keinem Impftermin mehr als zwei
Injektionen fällig werden. Für die
Umsetzung kann der Impfkalen-
der in nebenstehender Tabelle he-
rangezogen werden.

– hat das Eidgenössische Departe-
ment des Innern am 3. Juli 2006
mit Rechtswirksamkeit ab 1. Au-
gust 2006 entschieden, dass die
Kosten der beiden genannten er-
gänzenden Impfungen im Rah-
men der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung übernommen
werden [12]. �

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
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